
Anlage 1 zur KDO 

Eingruppierungsordnung 

Entgeltgruppe Tätigkeiten 
E 1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten. 
E 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten, für die 

eine Einarbeitung nötig ist. 
E 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, für die eine 

eingehende Einarbeitung oder arbeitsfeldspezifische Vorkenntnisse 
erforderlich sind. 

E 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die 
Fachkenntnisse erfordern (Anm. 1). 

E 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen Tätigkeiten, die 
gründliche Fachkenntnisse erfordern (Anm. 2). 

E 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die überwiegend gründliche Fachkenntnisse erfordern 
(Anm. 3). 

E 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die überwiegend gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen erfordern (Anm. 5). 

E 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse und überwiegend 
selbstständige Leistungen erfordern (Anm. 5, 6, 719#). 

E 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse und überwiegend 
selbstständige Leistungen erfordern mit besonders 
verantwortlichen Tätigkeiten (Anm. 5, 6, 720#). 

E 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse und überwiegend 
selbstständige Leistungen erfordern mit besonders 
verantwortlichen Tätigkeiten, die sich durch Schwierigkeit und 
Bedeutung ihres Aufgabenbereiches aus der Entgeltgruppe 9 
herausheben (Anm. 5, 6, 721#). 

E 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse und überwiegend 
selbstständige Leistungen erfordern mit besonders 
verantwortlichen Tätigkeiten, die sich durch Schwierigkeit und 
Bedeutung ihres Aufgabenbereiches aus der Entgeltgruppe 10 
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Entgeltgruppe Tätigkeiten 
herausheben (Anm. 5, 6). 

E 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse und überwiegend 
selbstständige Leistungen erfordern mit besonders 
verantwortlichen Tätigkeiten, die sich durch Schwierigkeit und 
Bedeutung ihres Aufgabenbereiches aus der Entgeltgruppe 11 
herausheben (Anm. 5, 6). 

E 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen und vielseitigen 
Tätigkeiten, die umfassende Fachkenntnisse und überwiegend 
selbstständige Leistungen erfordern mit besonders 
verantwortlichen Tätigkeiten, die sich durch Schwierigkeit und 
Bedeutung ihres Aufgabenbereiches aus der Entgeltgruppe 12 
herausheben (Anm. 5, 6). 

E 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Leiterinnen/Leiter größerer 
Arbeits- oder Fachbereiche oder in Tätigkeiten, die hochwertige 
Leistungen in Spezialgebieten erfordern (Anm. 5, 6). 

# 

Anmerkungen 

Anmerkung 1: Kenntnisse können durch Ausbildung (bis zu 2 Jahre) oder 
Berufserfahrung (Anm. 4) in dieser Tätigkeit erworben werden. 
Anmerkung 2: Kenntnisse können durch fachbezogene Ausbildung (mehr als 2 
Jahre) oder Berufserfahrung (Anm. 4) in dieser Tätigkeit erworben werden. 
Anmerkung 3: Kenntnisse können durch fachbezogene Ausbildung (3 Jahre) oder 
Berufserfahrung (Anm. 4) in dieser Tätigkeit erworben werden. 
Anmerkung 4: Unter Berufserfahrung ist in der Regel die doppelte Zeit der für die 
Tätigkeit zu Grunde zu legenden Ausbildung zu verstehen. 
Anmerkung 5: Für die Einstufung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen 
unter anderem folgende Merkmale bei der Bewertung berücksichtigt werden: 
Größe des Leitungsbereichs, Außenwirkung und Rechtsfolgen der Tätigkeit, 
Aufsichtsfunktionen, Umfang der Personalverantwortung, Umfang der 
Finanzverantwortung, Ausbildungs- und Lehrtätigkeit, Spezialtätigkeiten wie 
Planung, Organisation u. a. 
Anmerkung 6: Ständig bestellte Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sind 
grundsätzlich in die nächstniedrigere Entgeltgruppe einzugruppieren. 
 


